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Gesetz-Sammlung
fur die

Koniglichen Preußischen Staaten.

(Nr. 2607.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 7. Juli 1845., wegen Bepfandbriefung der nur

bedingt mit Rittergutsqualitat beliehenen Guter.

A# Ihrem Berichte vom 3. v. M. habe Ich ersehen, daß die Bepfand-

briefung solcher Güter, welche nach den für neue Verleihungen der Eigenschaft
eines landtagsfähigen Rirterguts bestehenden Grundsätzen diese Eigenschaft nur
auf so lange verliehen worden isi, als das Gur sich un Besitze des Eigen-
thümers, zu dessen Gunsten die Verleihung erfolgt ist, und seiner ehelichen
Nachkommen befindet, und der Bestand desselben keine Verminderung erleider,
in dieser Beschränkung der Rittergutseigenschaft nach den landschaftlichen
Kreditordnungen mehrerer Provinzen ein Hinderniß findet. — Zur Beseitigung
dieses Hindernisses bestimme Ich hierdurch, daß diejenigen der gedachten Güter,
welche in den landschaftlichen Kreditverband der Provinz aufgenommen worden
sind, in dem Falle, wenn die Landtagsfähigkeit derselben in Folge der erwähn-
ten Beschränkung erlöscht, die Eigenschaft adeliger Gürer, und namentlich den
cremten Gerichtsstand, noch so lange als sie im landschaftlichen Kreditverbande
sich besinden, behalten, und bei Subhasiation derselben die Vorschriften im F. 48.
Tit. 32. Thl. I. der Allgemeinen Gerichtsordnung, Anwendung sinden sollen;
doch darf auf dergleichen Güter, nachdem ihre Eigenschaft als landtagsfähige
Nittergüter erloschen isi, ein neues Pfandbriefs-Oarlehn nicht bewilligt werden.

Diese Besiimmungen sind durch die Gesetzsammlung zur offentlichen
Kenntniß zu bringen.

Sanssouci, den 7. Juli 1845.

Friedrich Wilhelm.

An die Staaktsminister Grafen v. Arnim und Uhden.

Jahrgang 1845. (Nr. 20027—2408.) 73 (Fr. 2008.)

Ausgegeben zu Berlin den 19. August 1845.
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(Nr. 2608.) Generalkonzession für die von der Gemeinschaft der evangelischen Landeskirche

sich getreunt haltenden Lutheraner. Vom 23. Juli 1845.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von

Preußen 2c. 7.

Auf die Uns vorgetragenen Bitten und Wünsche derjenigen Unserer Lutheri-
schen Unterkhanen, welche sich von der Gemeinschaft der evangelischen Landes-
birche getrennt halten, wollen Wir in Anwendung der in Unserer Monarchie
bestehenden Grundsätze über Gewissensfreiheit und freie Religionsübung und
im Interesse der öffentlichen bürgerlichen Ordnung zulassen und gestatten, daß
von den gedachten Lutheranern nachstehende Befugnisse unter den hinzugefüg-
ten maaßgebenden Bestimmungen in Ausübung gebracht werden:

1) Den von der Gemeinschaft der evangelischen Landeskirche sich getrennt
haltenden Lutheranern soll gestattet sein, zu besonderen Kirchengemeinden
zusammen zu treten und einen Verein dieser Gemeinden unter einem ge-
meinsamen, dem Kirchenregimente der evangelischen Landeskirche nicht
untergebenen Vorstande zu bilden.

2) Zur Bildung einer jeden einzelnen Gemeinde ist jedoch die besondere Ge-
nehmigung des Staats erforderlich. Die Ertheilung dieser Genehmigung
steht gemeinschaftlich den Ministern der geistlichen Angelegenheiten, des
Innern und der Jusiiz zu.

3) Eine solche Kirchengemeinde (Nr. 2.) hat die Rechte einer moralischen
Person. Sie kann daher auch Grundsiücke auf ihren Namen mit Ge-
nehmigung des Staats erwerben, sowie eigene, dem Gottesdienste gewid-
mete, Gebäude besitzen, welchen jedoch der Name und die Rechte der
Kirchen (K. 18. Titel 11. Theil II. des Allgemeinen Landrechts) nicht
beizulegen sind.

4) Als Geistliche der von der Gemeinschaft der evangelischen Landeskirche
sich getrennt haltenden Lutheraner dürfen nur Männer von unbescholte-
nem Wandel angestellt werden, welche zu einer besiummten Gemeinde
vozirt, von dem Vorstande (Nr. 1.) bestätigt und von einem ordinirten
Geisilichen ordinirt sind.

5) Nach eben dieser Vorschrift (Nr. 4.) ist zu beurtheilen, ob und unter
welchen Bedingungen die bisher schon als Geistliche dieser Religions=
Partei khätig gewesenen Personen in dieser Eigenschaft ferner zugelassen
werden können.

6) Die von diesen Geistlichen (Nr. 4. und .) vorgenommenen Taufen, Kon-
firmationen, Aufgebote und Trauungen haben volle Gültigkeit, und wer-
den die von ihnen und ihren Vorgängern bisher verrichteten Amtshand=
lungen mit rückwirkender Kraft hierdurch als gültig anerkannt.

7) Bei
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7) Bei Führung der Geburts-, Trauungs= und Sterberegisier haben die
Geistlichen dieser Gemeinden die gesebsichen Vorschriften genau zu befol-

en, insbesondere auch Duplikate dieser Register bei dem Gerichte ihres
Wohnorte niederzulegen. Die aus diesen Registern von ihnen ertheilten

Auszüge sollen öffentlichen Glauben haben.

5) Aufgebote zu Trauungen können fortan mit rechtlicher Wirkung in den
zum Gottesdienst bestimmten Lokalen derjenigen Gemeinden vorgenommen
werden, zu denen die Verlobten gehören.

9) Wenn Mitglieder der gedachten Gemeinden die Verrichtung einzelner
geistlichen Amtshandlungen in der evangelischen Landeskirche nachsuchen,
so soll daraus allein der Austritt aus ihrer Gemeinde nicht gefolgert
werden.

In Ansehung der Verpflichtung zu den aus der Parochialverbindung
fließenden Lasten und Abgaben soll auch bei den, sich von der evangell-
schen Landeskirche getrennt haltenden, Lutheranern die Vorschrift des
. 261. Tit. 11. Thl. 1I. des Allgemeinen Landrechts zur Anwendung
kommen, soweit nicht nach Provinzialgesetzen oder besonderem Herkommen
dergleichen Abgaben auch von Nichtevangelischen an evangelische Kirchen

oder Pfarreien, und ungekehrt, 4 entrichten sind. Zur Entrichtung
des Zehntens sollen die gedachten Lutheraner, wenn die zehntberechtigte
Kirche oder Pfarrei eine evangelische ist, überall verpflichtet bleiben, wo“
die Zehntpflicht sich nach der Konfession des Zehntpflichtigen bestimmt.

Unsere Minisier der geistlichen Angelegenheiten, des Innern und der
Justiz sind beauftrage, für die Ausführung dieser Beslimmung Sorge zu
tragen.

Urkundlich haben Wir diese Generalkonzession Allerhöchslselbst vollzogen.

Gegeben Sanssouci, den 23. Juli 1845.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Eichhorn. v. Savigny. v. Bodelschwingh. Uhden.

10—

(Nr. 2608—2500.) 73* (r. 2000.)
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(Nr. 2609.) Verordnung wegen Abänderung der W. 1. 5. 6. 44. und 10. des Gesetzes
vom 21. April 1825. Nr. 0338. hinsichtlich der an die Stelle der Natural-

dienste getretenen Dienstgelder und anderen veistungen in der Altmark.

Vom 23. Juli 1845.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 2c.

Um die Ungewißheiten zu beseitigen, welche bei Anwendung der Bestimmungen
der S. 4. 5. ö. 44. und 16. des Gesetzes über die den Grundbesitz betreffenden

Rechtsverhältnisse 2c. in den zum vormaligen Königreiche Wesiphalen gehörig
gewesenen Landestheilen vom 21. April 1825. Nr. 938. auf die an Stelle der
Naturaldienste getretenen Diensigelder und anderen Leisiungen in der Altmark
aus den dortigen besonderen Verhältnissen hervorgegangen sind, verordnen Wir
für den genannten Landestheil, nach Anhbrung Unserer getreuen Stände, auf
den Antrag Unseres Staatsministerinns, was folge:

F. 1.

Befand sich zur Zeit der Publikation des im vormaligen Konigreiche
Westphalen erlassenen Dekrets vom 23. Januar 1809. der Berechtigte im fak-
tischen Besitze der Hebung gewisser Geld= oder Naturalabgaben oder gemessener
Dienste, in Hinsicht deren der Verpflichtete behauptet, daß sie an die Stelle

ursprünglich ungemessener Naturaldiensie getreten seien, und sind ersigedachte
Leistungen nach Publikation des Gesetzes vom 21. April 1825. noch einmal
ohne Vorbehalt entrichtet worden, so soll es für die Zukunft bei den Geld-
oder Naturalabgaben, sowie bei den gemessenen Oiensien in allen Fällen sein
Bewenden behalten, und dem Verpflichteten kein Einwand gegen deren Fort-
entrichtung aus dem Grunde gestattet sein, weil die ursprüngliche Diensiver=
Ppflichtung durch das Dekret vom 23. Jannar 1808. und das Gesetz vom
21. April 1825. aufgehoben sei.

F. 2.

Befand sich zur Zeit der Publikation des im vormaligen Königreiche
Westphalen erlassenen Dekrets vom 23. Jannar 1808. der Berechtigte im fak-

tischen Besitze der Hebung gewisser in Stelle gemessener Diensie entrichteter
Geld= oder Naturalabgaben, und sind diese Abgaben von ihm nach Publikation
des Gesetzes vom 21. April 1825. noch einmal ohne Vorbehalt angenommen
worden, so soll es bei den gedachten Geld= oder Naturalabgaben für die Zu-
kunft sein Bewenden behalten, und dem Berechtigten nicht gestattet sein, auf
den gemessenen Naturaldiensi zurückzugehen oder dessen Ablösung oder Um-
wandlung nach denjenigen Grundsätzen zu verlangen, welche in der Ablösungs-
Ordnung vom 13. Juli 1929. für die Ablösung oder Umwandlung von Diensten

aufgesteilt sind. r
. 3.
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g. 3.

Soweit die in den PV. 1. und 2. erwahnten Verhaltnisse in einer an-

deren als der dort bestimmten Art zwischen den Berechtigten und Verpflichteten,

nach Publikation des Dekrets vom 23. Januar 1808., durch rechtskraftige
Entscheidungen, Ablosungen, Vertrage oder andere Rechtstitel bereits definitiv
festgesiellt sind, behalt es bei dieser Feststellung sein Bewenden; jedoch mit der
Maaßgabe, daß aus einer nach Publikation des Gesetzes vom 21. April 1825.

ergangenen rechtekräftegen Entscheidung ein Anspruch auf Zurückzahlung oder
Erstattung des schon Geleisteten niemals hergeleitet werden kann, es sei denn,
daß der Betrag, welcher zurückgezahlt oder erstattet werden soll, in dem Er-
kenntnisse bereiks definitiv zuerkannt wäre. ODies gilt von den erwähnten Ab-
lösungen, Verträgen u. s. w. selbst dann, wenn sich nachweisen ließe, daß die
Diensie, welche den Gegenstand derselben ausmachten, zu den ungemessenen zu
zählen seien. Sind jedoch die rechtskräftigen Erkenntnisse, Verträge u. s. w.
vor Publikation des Gesetzes vom 21. April 1825. erfolgt, so finden vorste-
bende Bestimnungen auf dieselben nur in sofern Anwendung, als sie nach den
Vorschriften im §. 117. jenes Gesetzes für rechtsgültig anzusehen sind.

Die in solcher Weise noch nicht erledigten Angelegenheiten sollen nach
gegenwärtiger Verordnung beurtheilt werden, ohne Unterschied, ob der Berech-
tigte bereits auf die Natural-Dienstpflicht zurückgegangen, oder der Verpflich-
tete gegen die Fortentrichtung der Dienstgelder oder anderer Leistungen Ein-
wendung erhoben hat oder nicht.

S. 1.

In allen durch gegenwärtige Verordnung nicht berührten Bezichungen
behält es bei dem Gesetze vom 21. April 1825. und bei der Ablösungsordnung
vom 13. Juli 1829. sein Bewenden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck-
tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Sanssouci, den 23. Juli 1845.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Boyen. Mühler. v. Nagler. Rother. CEichhorn. v. Savigny.
v. Bodelschwingh. Gr. zu Stolberg. Uhden.

(Nr. 2009—20610.) (Nr. 2010.)
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(Nr. 2610.) Verordnung wegen Abänderung der G. 4. 5. 6. 49. und 46. des Gesetzes vom
" 21.Apki11825.Nr.938.hinsichtlichdckandicStelledckNakumldicnste

getretenen Dienstgelder und anderen Leistungen in den vormals zum König-

reich Westphalen gehörig gewesenen Theilen des Herzogthums Magdeburg.
Vom 23. Juli 1845.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Ronig von
Preußen c. c.

Um die Ungewißheiten zu beseitigen, welche bei Anwendung der Bestim-
mungen der §#. 4. 5. 6. 44. und i6. des Gesetzes über die den Grundbesitz
betreffenden Rechtsverhältnisse 2c. in den zum vormaligen Königreich Westphalen
gehörig gewesenen Landestheilen vom 21. April 1825. Nr. 938. auf die an
Stelle der Naturaldiensie getretenen Dienstgelder und anderen Leisiungen in
den vormals zum Königreich Wesiphalen gehörig gewesenen Theilen des
Herzogthums Magdeburg aus den dortigen besonderen Verhältnissen hervor-
gegangen sind, verordnen Wir für die gedachten Landestheile, nach Anhö-

rung Unserer getreuen Stande, auf den Antrag Unseres Staatsministerinms,
was folgt:

KF. 1.

Befand sich zur Zeit der Publikation des im vormaligen Königreich
Wesiphalen erlassenen Dekrets vom 23. Januar 1808. der Berechtigte im fak-
tischen Besitze der Hebung gewisser Geld= oder Natural-Abgaben oder gemesse-
ner Dienste, in Hinsicht deren der Verpflichtete behauptek, daß sie an die Stelle

ursprünglich ungemessener Naturaldienste getreten seien, und sind erstgedachte
Leistungen nach Publikation des Gesetzes vom 21. April 1825. noch einmal
ohne Vorbehalt entrichtet worden, so soll es für die Zukunft bei den Geld-
oder Naturalabgaben, so wie bei den gemessenen Diensten in allen Fällen sein
Bewenden behalten und dem Berpflichteren kein Einwand gegen deren Fort-
entrichtung aus dem Grunde gestartet sein, weil die ursprüngliche Diensl=
verpflichtung durch das Dekret vom 23. Jannar 1808. und das Gesetz vom
21. April 1825. aufgehoben sei.

F. 2.

Befand sich zur Zeit der Publikation des im vormaligen Königreich
Wesiphalen erlassenen Dekrets vom 23. Januar 1808. der Berechtigte im fak-
tischen Besitze der Hebung gewisser in Stelle gemessener Oiensie entrichteter
Geld= oder Naturalabgaben und sind diese Abgaben von ihm nach Publikation

des Gesetzes vom 21. April 18253. noch einmal ohne Vorbehalt ungenommen.
worden, so soll es bei den gedachten Geld= oder Naturalabgaben für die Zu-
kunft sein Bewenden behalten und dem Berechtigten nicht gestaltet sein, auf
den gemessenen Naturaldienst zurückzugehen oder dessen Ablösung oder Um-

wandlung
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wandlung nach denjenigen Grundsatzen z verlangen, welche in der Ablosungs-
Ordnung vom 13. Juli 1829. für die Ablösung oder Umwandlung von Diensten
aufgestellt sind.

F. 3.

Soweit die in den G. 1. und 2. erwähnten Verhältnisse in einer andern
als der dort bestimmten Art zwischen den Berechtigten und Verpflichteten, nach
Publikation des Dekrets vom 2.). Jannar 1808., durch rechtskraftige Entschei-
dungen, Ablösungen, Verträge oder andere Rechtstitel bereits definitiv festgestellt
sind, behält es bei dieser Festsiellung sein Bewenden; jedoch mit der Maaßgabe,
daß aus einer nach Publikation des Gesetzes vom 21. April 1825. ergangenen

rechtskräftigen Entscheidung ein Anspruch auf Jurückzahlung oder Erstattung
des schon Geleisieten niemals hergeleitet werden kann, es sei denn, daß der
Betrag, welcher zurückgezahlt oder erstattet werden soll, in dem Erkenntnisse
bereits definiliv zuerkannt wäre. Dies gilt von den erwähnten Ablösungen,
Vertragen u. s. w. selbst dann, wenn sich nachweisen ließe, daß die Diensie,
welche den Gegenstand derselben ausmachten, zu den ungemessenen zu zählen
seien. Sind jedoch die rechtskräftigen Erkenntnisse, Verträge u. s. w. vor
Publikation des Gesetzes vom 21. April 1825. erfolgt, so finden vorstehende
Bestimmungen auf dieselben nur in sofern Anwendung, als sie nach den Vor-
schriften im §. 117. jenes Gesetzes für rechtsgültig anzusehen sind.

Die in solcher Weise noch nicht erledigten Angelegenheiten sollen nach
gegenwärtiger Verordnung beurtheilt werden, ohne Unterschied, ob der Berech-
tigte bereiks auf die Naktnraldiensipflicht zurückgegangen oder der Verpflichtete
gegen die Fortentrichtung der Dienstgelder oder anderer Leistungen Einwendung
erhoben hat oder nicht.

g. 4.

Ist das zwischen denselben Berechtigten und Verpflichteten rücksichtlich
der Dienste bestehende Verhältniß durch rechtskräftige Entscheidung, Ablösung,

Vertrag oder einen anderen Rechtstitel erst theilweise definitiv fesgesen wor-
den, so treten in Beziehung auf den noch ubrigen Theil jenes Verhaltnisses
bei Anwendung der W. 1. und 2. folgende Maaßgaben ein:

1) Hat der Berechtigte für die gemessenen Dienste bereits eine höhere Ab-
lösungssumme oder Entschädigung erlangt, als ihm nach §. 2. zustehen
würde, so muß er sich den Mehrbetrag auf die ihm für die ungemesse-
nen Dienste zu entrichtenden Abgaben, sowie auf den Werth der ge-
messenen Dienste, welche an die Stelle der ungemessenen getreten sind,
anrechnen lassen.

2) Hat der Verpflichtete bereits eine rechtskräftige Befreiung von denjenigen
Abgaben oder von denjenigen gemessenen Diensten erlangt, welche an die
Stelle ungemessener Diensie getreten sind, so kann derselbe die Bestim-
mung des F. 2. nur dann für sich geltend machen, wenn er zugleich auf

die gedachte Befreiung Verzicht leistet. .
(N-. 2010.) F. 5.
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F. 5.

In allen durch gegenwartige Verordnung nicht beruhrten Beziehungen
behält es bei dem Gesetze vom 21. April 1825. und bei der Ablösungsordnung
vom 13. Juli 1829. sein Bewenden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruck-
tem Koöniglichen Insiegel.

Gegeben Sanssouci, den 23. Juli 1845.

(Ll. 8.) Friedrich Wilhelm.

Boyen. Mühler. v. Nagler. Rother. Eichhorn. v. Savigny.
v. Bodelschwingh. Gr. zu Stolberg. Uhden.
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